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BRENNPUNKT 

Verspätete Abgabe von 
Steuererklärungen 

Folgen für gemeinnützige Vereine

Die verspätete Abgabe von Steuererklärungen 

führt für gemeinnützige Vereine nicht stets 

und automatisch zum Verlust der Gemein­

nützigkeit – diese und andere gute Nachrich­

ten hält ein neues Urteil des FG Münster vom 

30.6.2011 bereit.

1. Verbund von Steuervorteilen und ...

Alle Körperschaften (z. B. Vereine und GmbH), 

die ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-

zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, 

genießen in ihrem ideellen Bereich und im Bereich 

ihrer Zweckbetriebe das Privileg der Ertragsteu-

erfreiheit (Körperschaft- und Gewerbesteuer). 

Im Bereich der Umsatzsteuer schuldet die Kör-

perschaft in den beiden privilegierten Bereichen 

nur Beträge unter Anwendung des verminderten 

Umsatzsteuersatzes von 7  % statt des Regel-

steuersatzes von 19  %.

Mit der gemeinnützigen Privilegierung geht z. B. 

das Recht einher, sich über Spenden zu finanzie-

ren und dem Spender Spendenbescheinigungen 

auszustellen, mit deren Hilfe der Spender die 

Spende steuerlich berücksichtigen kann (mehr 

dazu in einem folgenden Beitrag dieser NPO The-

men-Ausgabe ab S. 7). Zum Teil können auch die 

Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Vereine beim 

Mitglied als Sonderausgaben Berücksichtigung 

finden.

2. … strengen Pflichten für gemein­
nützige Körperschaften

(1) Mittelverwendung: Um sicherzustellen, dass 

die Vorteile tatsächlich nur in dem vom Gesetzge-

ber eng umrissenen Bereich zum Tragen kommen, 

werden den steuerbefreiten Körperschaften bzw. 

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aktuelle Rechtsprechung und neue Verwaltungsanweisungen 

geben Anlass, die Besteuerung der Vereine als Schwerpunktthema 

dieser Ausgabe der PKF Themen NPO aufzubereiten. Den Auftakt 

bildet der nebenstehende Brennpunkt-Beitrag, dem Sie für den Fall 

der verspäteten Abgabe von Steuererklärungen gute Nachrichten 

entnehmen können: Das FG Münster hat entschieden, dass eine 

solche Verspätung nicht immer und schon gar nicht automatisch 

zum Verlust der Gemeinnützigkeit führt. Zwar sollte diese Entschei-

dung nicht als Freibrief für Pflichtverletzungen missverstanden wer-

den, sie bietet aber starke Argumentationshilfen bei versagenden 

Bescheiden der Finanzverwaltung.

Pflichtverletzungen sollten Vereinsvorstände auch im Rahmen des 

Spendenrechts tunlichst vermeiden, denn die Inanspruchnahme von 

Vereinfachungen bei der Erteilung von Zuwendungsbestätigungen 

ist an die Einhaltung strenger Formvorschriften gebunden – lesen 

Sie mehr dazu ab S. 7. Darüber hinaus informieren wir über die 

Umsatzbesteuerung der Vereine: Themen sind insoweit die Anwen-

dung der umsatzsteuerlichen Mindestbemessungsgrundlage bei 

Vereinen im Allgemeinen und im Speziellen die Umsatzsteuerfreiheit 

des Golf-Einzelunterrichts sowie bestimmter Altenhilfeleistungen im 

Rahmen des betreuten Wohnens auf S. 10 bzw. 11.

In Ergänzung des Schwerpunktthemas haben wir zwei weitere 

Beiträge den Interessen von Stiftungen gewidmet. Denn in aktu-

eller Rechtsprechung hat der BFH eine steuerliche Einordnung von 

Beteiligungserträgen bei steuerbefreiten Körperschaften vorge-

nommen und dabei insbesondere darauf abgestellt, dass es bei der 

abgabenrechtlichen Auslegung des Begriffs des wirtschaftlichen 

Geschäftsbetriebs auf die tatsächliche Betätigung ankommt. Fer-

ner finden Sie auf S. 10 Hinweise zu einer Neuregelung durch das 

Steuervereinfachungsgesetz vom 1.11.2011, die das Kapitalertrag-

steuerverfahren bei unselbständigen Stiftungen erleichtert.

Weitere Inhalte dieser Ausgabe betreffen u. a. den Dauerbren-

ner der organisatorischen Eingliederung bei Organschaften und 

den Umfang der Gewerbesteuerbefreiung von Krankenhäusern. 

Eine informative Lektüre, schöne Festtage und viel Erfolg für 2012 

wünscht Ihnen

das Team des PKF-Arbeitskreises NPO 
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ihren Organen (z. B. Vorstand) strenge Pflichten 

auferlegt. Neben der Vorgabe, die Mittel der 

Körperschaft nur für satzungsgemäße Zwe-

cke zu verwenden, besteht insbesondere die 

Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung, die es 

der Körperschaft z. B. nur in sehr engen Gren-

zen erlaubt, Rücklagen zu bilden.

(2) Satzungsmäßige Geschäftsführung: Ein 

weiteres Erfordernis zur Wahrung der Gemein-

nützigkeit ist die Einhaltung des Gebots sat-

zungsmäßiger Geschäftsführung (§ 63 AO), 

demzufolge die in der Satzung bestimmten 

Zwecke auch tatsächlich verfolgt werden müs-

sen. Die Anforderungen an die tatsächliche 

Geschäftsführung werden schon dann verletzt, 

wenn zwar ein gemeinnütziger Zweck tatsäch-

lich verfolgt wird, dieser jedoch nicht dem in der Satzung 

festgeschriebenen Zweck entspricht.

Der Nachweis über die Geschäftsführung wird erbracht 

durch Abgabe der Gemeinnützigkeitserklärung nebst 

Tätigkeitsbericht und Mittelverwendungsrechnung im 

Rahmen der Steuererklärungen.

3. Folgen von Pflichtverletzungen

Die Verletzung von Pflichten jeder Art im Rahmen der 

Gemeinnützigkeit kann grundsätzlich die Aberkennung 

der Gemeinnützigkeit nach sich ziehen. Daneben haften 

die handelnden Akteure (z. B. der Vorstand) für steuerliche 

Nachteile zu Lasten des Staats, z. B. im Fall fehlerhaft aus-

gestellter Spendenbescheinigungen.

Im Fall der Verletzung des Gebots der tatsächlichen sat-

zungsmäßigen Geschäftsführung gilt grundsätzlich das-

selbe. Da jedoch auch insoweit der allgemeine Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz zu beachten ist, wird in der Praxis 

unterschieden: 

 � Bei kleineren, insbesondere einmaligen Verstößen wird 

die Steuerbegünstigung meist noch nicht versagt. 

  Bei wiederholten und bei schwerwiegenden Verstößen 

hingegen wird die Gemeinnützigkeit für den entspre-

chenden Veranlagungszeitraum aberkannt. Dies gilt 

insbesondere für die Verwirklichung steuerstrafrechtli-

cher Sachverhalte wie der Steuerhinterziehung. Dabei 

ist zu beachten, dass eine Steuerhinterziehung auch 

schon dann vorliegen kann, wenn eine Steuer als Folge 

verspätet abgegebener Steuererklärungen nicht recht-

zeitig festgesetzt wird.

4. Die Entscheidung des FG Münster

4.1 Urteilssachverhalt

In dem Fall, der dem Urteil des FG Münster vom 30.6.2011 

(Az.: 9 K 2649/10 K) zugrunde liegt, hatte das Gericht zu 

entscheiden, ob die wiederholte und bis zu zwei Jahre ver-

spätete Abgabe der Steuererklärung für einen gemeinnüt-

zigen Kunstförderverein zu einer Verletzung des Gebots der 

tatsächlichen satzungsmäßigen Geschäftsführung geführt 

und das Finanzamt daher zurecht die Gemeinnützigkeit ver-

sagt hatte.

4.2 Rechtliche Feststellungen

Das Finanzgericht kam zu der folgenden rechtlichen Beur-

teilung:

(1) Endgültige Nichtabgabe schädlich: Im Fall der end-

gültigen Nichtabgabe einer Steuererklärung (bzw. solange 

abzugebende Steuererklärungen nicht eingereicht wer-

den) ist die Gemeinnützigkeit regelmäßig wegen des feh-

lenden Nachweises der ordnungsgemäßen Mittelverwen-

dung (§ 63 Abs. 3 AO) zu versagen. 

(2) Ermessen bei Steuerhinterziehung: Führt eine Ver-

letzung der Steuererklärungspflichten zugleich zu einer 

Für gemeinnützige Körperschaften kommen grund­

sätzlich folgende Steuererklärungen in Betracht:

	 Gemeinnützigkeitserklärung: von allen gemeinnützigen 

Körperschaften spätestens alle 3 Jahre, ggf. auch jährlich 

abzugeben;

	 Körperschaft- und Gewerbesteuer: bei Vorliegen steuer-

pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe mit Einnahmen 

von insgesamt mehr als 35.000,00 € jährlich abzugeben;

	 Umsatzsteuer: bei Leistungsentgelten und gemischten 

Mitgliedsbeiträgen jährlich abzugeben.

Infobox 1: Steuerpflichten für gemeinnützige Körperschaften
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Steuerhinterziehung, „kann“ dies nach der BFH-Recht-

sprechung eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit recht-

fertigen. Selbst im Fall einer Steuerhinterziehung ist die 

Gemeinnützigkeit aber nicht stets und nicht zwingend zu 

versagen. Im Streitfall war aufgrund der Freibeträge für 

die Jahre der verspäteten Steuererklärungen keine Kör-

perschaftsteuerschuld entstanden und hinsichtlich der 

Umsatzsteuer ergaben sich erhebliche Erstattungsan-

sprüche zugunsten des Vereins, so dass keine Steuern 

hinterzogen waren.

(3) Ermessen bei verspäteter 

Abgabe: Wenn nach Ansicht 

des BFH schon bei einer voll-

endeten Steuerhinterziehung 

eine Versagung der Gemein-

nützigkeit nicht zwingend 

ist, kann allein die verspä-

tete Abgabe von Steuererklä-

rungen, die zu keiner Steu-

ernachzahlung führt, erst recht nicht zur Aberkennung 

führen. Dies soll nach Ansicht des FG auch bei erheblichen 

Verspätungen bis zu zwei Jahren gelten, da die Finanzver-

waltung die gemeinnützigen Körperschaften ohne steuer-

pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe selbst nur alle 

drei Jahre überprüft und damit dem zeitlichen Abstand 

zwischen Steuererklärung und Veranlagungszeitraum 

keine besonders hohe Bedeutung zumisst.

(4) Keine rückwirkende Aberkennung: Die Verletzung des 

Gebots der tatsächlichen satzungsmäßigen Geschäftsfüh-

rung berechtigt grundsätzlich nur zu einer Versagung der 

Steuerbefreiung für den Veranlagungszeitraum, in dem die 

Steuererklärung abzugeben war. Eine rückwirkende Aber-

kennung der Gemeinnützigkeit für die erklärten Veranla-

gungszeiträume kommt nur bei schwerwiegenden Verlet-

zungen der Vermögensbindungspflicht in Betracht. Allein 

die verspätete Abgabe von Steuererklärungen stellt grund-

sätzlich keine Verletzung dieses Gebots dar. Daher wirken 

Verletzungen der Erklärungspflichten nicht auf den Erklä-

rungszeitraum zurück, weil bei ertragsteuerlichen Steuer-

erklärungspflichten die Erklärung erst nach Abschluss des 

Veranlagungszeitraums vorzunehmen ist und in Bezug auf 

den zu erklärenden Veranlagungszeitraum keine Verfeh-

lung vorliegt.

  Hinweis:    Eine Revision gegen das Urteil vor dem BFH 

ist nicht zugelassen worden. Nichtzulassungsbeschwerde 

ist nicht erhoben worden. 

5. Fazit: Urteil kein Freibrief, aber Argumen­
tationshilfe

Das Urteil darf nicht als Freibrief verstanden werden, die 

steuerlichen Pflichten zu vernachlässigen. Im Fall von ein-

getretenen Versäumnissen gibt dieses Urteil aber wich-

tige Argumente gegen die z.T. reflexartige Versagung der 

Gemeinnützigkeit durch das 

Finanzamt.

  Hinweis:    Zu beachten ist 

die Besonderheit des Urteils-

sachverhalts, dass der Verein 

keine Steuern nachzuzahlen 

hatte. Soweit ein wirtschaft-

licher Geschäftsbetrieb besteht 

und keine ausreichenden 

Vorauszahlungen geleistet wurden oder es zu Umsatzsteu-

ernachzahlungen kommt, sollten Sie damit rechnen, dass 

eine andere Bewertung des Sachverhalts droht.

STEUERRECHT

Beteiligung einer Stiftung an 
gewerblich geprägten Personen­
gesellschaften

Vermögensverwaltung oder wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb? 

Erträge aus der Beteiligung an einer gewerblich 

geprägten Personengesellschaft stellen bei dem 

Gesellschafter Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar. In 

aktueller Rechtsprechung hat der BFH zur steuerlichen 

Einordnung dieser Erträge bei steuerbefreiten Körper­

schaften (speziell Stiftungen) Stellung genommen.

1. Das Problem

Geklagt hatte eine gemeinnützige Stiftung, die an gewerb-

lich geprägten, vermögensverwaltenden Personengesell-

Eine rückwirkende Aberkennung  

der Gemeinnützigkeit kommt nur  

bei schwerwiegenden Verletzungen  

der Vermögensbindungspflicht  

in Betracht.
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schaften beteiligt war. Der BFH hatte zu entscheiden, ob 

diese Erträge bei der Stiftung in den Bereich der Vermö-

gensverwaltung oder den des wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebs einzuordnen und damit als steuerfreie oder steu-

erpflichtige Erträge zu erfassen waren.

2. Einkommensteuerliche Beurteilung 
unerheblich …

Für diese Einordnung unerheblich ist nach dem BFH-

Urteil vom 25.5.2011 (Az.: I R 60/10) die einkommensteu-

erliche Beurteilung der Beteiligungserträge als Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb. Die Gesellschafter einer gewerb-

lich geprägten Personengesellschaft haben nicht auf-

grund ihrer Tätigkeit, sondern allein aufgrund der Fiktion 

des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG (gewerblich geprägte Perso-

nengesellschaft) gewerbliche Einkünfte. Eine im Prinzip 

vermögensverwaltende Gesellschaft, z. B. eine Grund-

stücksgesellschaft, wird zur gewerblich geprägten Perso-

nengesellschaft, wenn ihre persönlich haftenden Gesell-

schafter ausschließlich Kapitalgesellschaften sind und nur 

diese oder geschäftsfremde Personen zur Geschäftsfüh-

rung befugt sind. 

Die Gesellschaft gilt im Einkommensteuerrecht auch dann 

als Gewerbebetrieb, wenn sie nicht gewerblich tätig ist. 

Diese Fiktion wird aber in der – eigenständigen – abgaben-

rechtlichen Auslegung des wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebs nicht aufgegriffen.

3. … für die abgabenrechtliche Auslegung 
des Begriffs „wirtschaftlicher Geschäfts­
betrieb“

Bei der abgabenrechtlichen Auslegung des Begriffs des 

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs kommt es auf die tat-

sächliche Betätigung an. Erst wenn diese über die reine 

Vermögensverwaltung hinausgeht, ist ein wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb anzunehmen. Die Gewinne aus dem 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb werden von der Steuer

befreiung ausgenommen, um Wettbewerbsneutralität zu 

erreichen. 

Dabei misst der Gesetzgeber der Sache nach rein vermö-

gensverwaltenden Tätigkeiten keine Wettbewerbsrelevanz 

zu: Somit werden auch die Erträge aus der Beteiligung an 

einer gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden Per-

sonengesellschaft von der Steuerbefreiung des § 5 Abs. 1 

Nr. 9 KStG umfasst.

Die Entscheidung, ob die gewerblichen Einkünfte aus einer 

Personengesellschaft bei einer steuerbefreiten Körper-

schaft als steuerfrei oder als wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb zu beurteilen sind, wird nach dem BFH außerhalb 

des Feststellungsverfahrens allein bei der Körperschaft 

getroffen. 

  Hinweis:    Der BFH ließ offen, ob die in diesem Urteil 

festgelegten Grundsätze auch für Beteiligungen an Perso-

nengesellschaften gelten, die nicht nur ausschließlich ver-

mögensverwaltende, sondern auch originäre gewerbliche 

Tätigkeiten ausüben (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG). 

  Ergebnis:     Liegt eine Beteiligung an einer gewerblich 

geprägten vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

vor, können die Beteiligungserträge bei der steuerbegün-

stigten Körperschaft steuerfrei vereinnahmt werden.

Umfang der Gewerbesteuer­
befreiung für Krankenhäuser 

BFH: Nur Heil- und Versorgungstätigkeiten 
erfasst 

Krankenhäuser sind nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG 

von der Gewerbesteuer befreit, wenn mindestens 40 % 

ihrer jährlichen Belegungstage auf Patienten entfallen, 

für die nur sog. allgemeine Krankenhausleistungen 

berechnet werden. Der BFH wendet diese Gewer­

besteuerbefreiung allerdings nicht umfassend, son­

dern ausschließlich auf Erträge aus den allgemeinen 

Krankenhausleistungen an. 

1. Umfang der Gewerbesteuerbefreiung 
gem. § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG

Entgelte für allgemeine Krankenhausleistungen sind 

in erster Linie die sog. Fallpauschalen und bestimmte 

Zusatzentgelte (vgl. im Einzelnen die Bestimmungen in 

§ 7 Krankenhausentgeltgesetz und in § 10 Bundespflege-

satzVO). Der BFH legt § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG nach 

dessen Sinn und Zweck aus. Er hält trotz der Verwendung 

des Wortes „wenn“ Krankenhäuser für nicht insgesamt 
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von der Gewerbesteuer befreit, sondern nur „insoweit“ 

sie allgemeine Krankenhausleistungen erbringen. Dage-

gen sollen die weiteren Krankenhaustätigkeiten in vollem 

Umfang der Gewerbesteuer unterliegen. Mit einem Urteil 

vom 22.6.2011 (Az.: I R 59/10) hat der BFH eine entspre-

chende Entscheidung des Thüringer FG vom 20.5.2010 

(Az.: 4 K 807/08) bestätigt. 

  Hinweis:    In die gleiche Richtung hatte zuvor bereits 

das FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 21.9.2009, Az.: 8 K 

6250/06 B) entschieden. Die dagegen gerichtete Revision 

war zurück genommen worden.

2. Unterschiedliche Tätigkeitsbereiche in 
Krankenhäusern

Krankenhäuser werden im Sozialrecht (§ 2 Nr. 1 Kranken-

hausfinanzierungsgesetz, § 107 Abs. 5 SGB V) als Ein-

richtungen beschrieben, in denen durch ärztliche und 

pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Kör-

perschäden geheilt oder gelindert werden oder Geburts-

hilfe geleistet wird. Die zu versorgenden Personen werden 

dort untergebracht und verpflegt. Die für die Versor-

gung der Patienten erforderlichen allgemeinen Kranken-

hausleistungen werden über die sog. Fallpauschalen 

und bestimmte Zusatzentgelte vergütet. Das Steuerrecht 

knüpft an den sozialrechtlichen Begriff an und ordnet die 

Erträge aus diesem Bereich als Zweckbetriebe ein.

Neben den Heiltätigkeiten gegenüber eigenen Patienten 

führen Krankenhäuser weitere medizinische Tätigkeiten 

durch, z. B. in Form von Schönheitsoperationen, Schwan-

gerschaftsabbrüchen und Sterilisationen. Sie erbringen 

Laborleistungen, führen Physiotherapien durch und geben 

Blutkonserven weiter. Auch nicht unmittelbar medizinische 

Tätigkeiten wie Telefon- und Fernsehvermietung, Apothe-

kenverkäufe, Parkgebühren, Zeitschriftenverkäufe, Chef-

arztabgaben aus Privatambulanzen, Nutzungsentgelte 

für medizinische Geräte usw. gehören hierher. Obwohl 

diese Tätigkeiten aus Sicht der Patienten als selbstver-

ständlich angesehen werden und sie außerdem u. a. zur 

zusätzlichen Finanzierung des krankenkassenfinanzierten 

Regelbetriebs dienen, hängen sie nur mittelbar mit dem 

eigentlichen Krankenhausbetrieb zusammen. Steuer-

lich gehören die Erträge daraus zu den wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieben. 

3. Erträge aus wirtschaftlichen Geschäfts­
betrieben nicht begünstigt

Der BFH hält es für sachlich nicht gerechtfertigt, die Erträge 

aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben in die Gewerbe-

steuerbefreiung einzubeziehen. Sinn und Zweck des § 3 

Nr. 20 Buchst. b GewStG sei es, die bestehenden Ver-

sorgungsstrukturen bei der Behandlung kranker und pfle-

gebedürftiger Personen zu verbessern und die Sozialver-

sicherungsträger von entsprechenden Aufwendungen zu 

entlasten. Hieraus lasse sich ableiten, dass nur diejenigen 

Erträge begünstigt seien, aus denen den Sozialleistungs-

trägern Kosten entstehen.

  Hinweis:    Der BFH sieht § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG 

dementsprechend als eine sog. persönlich-sachliche 

Steuerbefreiung an. Anders als ihr Wortlaut vermuten 

lässt, bewirkt die Vorschrift keine umfassende persön-

liche Befreiung, sondern führt zugleich zu einer sachlichen 

Begrenzung auf einen bestimmten Teil der Erträge.

Umsatzsteuerliche Organschaft 
wieder auf dem BFH-Prüfstand

Kriterium der organisatorischen Eingliede­
rung erfordert präzise Gestaltungen

Die Aufrechterhaltung von umsatzsteuerlichen Organ­

schaften ist bei steuerbegünstigten Unternehmens­

verbünden mit „internen“ Leistungsbeziehungen 

regelmäßig von zentraler Bedeutung. Die strenge BFH-

Auslegung der gesetzlichen Kriterien erfordert insbe­

sondere eine passgenaue Struktur der Geschäftsfüh­

rungen.

1. Grundlagen der umsatzsteuerlichen 
Organschaft

Wie bereits in unserer Darstellung der Grundlagen einer 

umsatzsteuerlichen Organschaft im Themenheft NPO 

2/2010 ausgeführt, wird die gewerbliche Tätigkeit einer 

juristischen Person nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG nicht selb-

ständig ausgeübt, wenn sie nach dem Gesamtbild der tat-

sächlichen Verhältnisse 
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a) finanziell,

b) wirtschaftlich und 

c) organisatorisch 

in das Unternehmen eines anderen Unternehmers ein-

gegliedert ist (Organschaft). Eine solche Organschaft ist 

insbesondere bei Leistungen innerhalb eines Unterneh-

mensverbunds mit steuerbegünstigten Gesellschaften 

von Bedeutung, da diese meist nicht zum Vorsteuerab-

zug berechtigt sind (auf eventuelle Unverträglichkeiten mit 

ertragsteuerlichen Gestaltungszielen hatten wir im The-

menheft NPO 1/2011 [Beteiligung an einer Kapitalgesell-

schaft] bereits hingewiesen).

2. Aktuelle Entscheidung des BFH zur 
organisatorischen Eingliederung

In einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 7.7.2011 (Az.: 

V R 53/10) hat sich der BFH erneut mit dem umstrittenen 

Kriterium der organisatorischen Eingliederung einer Toch-

tergesellschaft für die Anerkennung einer umsatzsteuer-

lichen Organschaft befasst.

2.1 Prokura beim Organträger ohne Anstellungsver­

hältnis nicht ausreichend

Zur organisatorischen Eingliederung muss die Geschäfts-

führung des Organträgers über ein umfassendes Wei-

sungsrecht gegenüber der Geschäftsführung der GmbH 

verfügen und zur Bestellung und Abberufung des GmbH-

Geschäftsführers berechtigt sein. Ausreichend ist, dass 

der Geschäftsführer der Organgesellschaft leitender Mit-

arbeiter des Organträgers ist. 

Dies betont der BFH in seiner o. g. Entscheidung erneut. 

Im vorliegenden Fall bestand aber kein Anstellungsver-

hältnis des Geschäftsführers der Tochtergesellschaft zur 

Mutter. Der Geschäftsführer war dort lediglich Prokurist, 

nicht jedoch Angestellter. Die Bestellung als Prokurist der 

Muttergesellschaft reichte dem Gericht nicht aus, um die 

organisatorische Eingliederung anzuerkennen. 

2.2 Übrige organisatorische Maßnahmen von unterge­

ordneter Bedeutung

Die darüber hinaus im Streitfall gegebenen Berichts-

pflichten und Zustimmungserfordernisse änderten an die-

ser Ablehnung nichts. Auch der vorhandene Ergebnisab-

führungsvertrag zwischen beiden Gesellschaften spielte 

keine Rolle. 

3. Empfehlungen: Personenidentität als 
Regelgestaltung und Vorkehrungen in 
Ausnahmefällen

Die organisatorische Eingliederung wird durch Perso-

nenidentität in der Geschäftsführung von Organträger 

und Organgesellschaft sichergestellt. Weiterhin kommt 

die Bestellung von leitenden Angestellten des Organ

trägers in Betracht. In dem Anstellungsvertrag sollten 

klare Weisungen hinsichtlich der Aufgaben als Geschäfts-

führer der Tochtergesellschaft enthalten sein. Ein Verstoß 

gegen solche Anstellungsverträge muss aufgrund der 

drohenden Sanktionen faktisch ausgeschlossen sein.

  Hinweis:    Des Weiteren bietet sich bei nicht steuer

befreiten Tochtergesellschaften der Abschluss eines 

Beherrschungsvertrags an. Für steuerbefreite Tochter

gesellschaften besteht diese Möglichkeit nicht, da hier-

mit deren eigene steuerbegünstigte Tätigkeit entfällt.

SPENDENRECHT

Spenden und Mitgliedsbeiträge: 
Vereinnahmung und Abzugs­
fähigkeit

Pflichtenkatalog für Zuwendungsbestäti­
gungen und vereinfachtes Verfahren 

Vereine, die ihre Berechtigung zur Erteilung von Zuwen­

dungsbestätigungen nutzen wollen, haben in der Pra­

xis umfängliche Pflichten zu beachten. Im Falle der 

Nichtbeachtung drohen Vereinsvorständen Haftungs­

gefahren.

1. Einführung

Die Abzugsfähigkeit von Spenden und Mitgliedsbeiträgen 

ist für viele steuerbefreite Vereine ein wesentliches Wer-

beargument. Die Angaben zur Abzugsfähigkeit sind dem 

jeweiligen Freistellungsbescheid zu entnehmen. 
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Für den Spender bzw. das Mitglied gibt es grundsätzlich 

zwei Alternativen des Nachweises: 

(1) Die Spender bzw. Mitglieder erhalten für jede Zahlung 

eine Zuwendungsbestätigung nach amtlichem Muster. 

Das kann jedoch im Falle hoher Mitgliederzahlen teilweise 

erheblichen Aufwand für den Verein bedeuten.

(2) Bei Zuwendungen bis 200 € kommt die Anwendung 

eines vereinfachten Verfahrens in Betracht.

Der Vereinsvorstand muss bei der Ausstellung von Zuwen-

dungsbestätigungen und den Angaben zur Anwendung 

des vereinfachten Verfahrens besonders auf die Form-

vorschriften achten, da bei formalen Fehlern den Spen-

dern bzw. Mitgliedern der Sonderausgabenabzug verlo-

ren gehen kann.

Im Folgenden werden die beiden Alternativen näher in 

ihrer Praxisanwendung dargestellt.

2. Zuwendungsbestätigung nach amtlichem 
Muster

Hierzu gibt die Finanzverwaltung seit Jahren Muster für ver-

schiedene Zwecke vor. Zu den aktuellen Zuwendungsbe-

stätigungen verweisen wir auf unser Themenheft 1/2011.

  Hinweis:    Die entsprechenden Muster senden wir 

Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Eine für Massenverfahren mögliche Ausnahme von der 

persönlichen Unterschrift jeder einzelnen Bescheinigung 

bietet die Finanzverwaltung nach R 10b 1 Absatz 4 EStR 

an (diese Vereinfachungsregelung gilt allerdings nicht 

für Sach- und Aufwandsspenden): Als Nachweis reicht 

danach eine maschinell erstellte Zuwendungsbestäti-

gung ohne eigenhändige Unterschrift einer zeichnungs-

berechtigten Person aus, wenn der Zuwendungsempfän-

ger die Nutzung eines entsprechenden Verfahrens dem 

zuständigen Finanzamt angezeigt hat. Mit einer solchen 

Anzeige ist zu bestätigen, dass die in der Tab. 1 aufge-

führten Voraussetzungen erfüllt sind und auch weiterhin 

eingehalten werden.

3. Vereinfachter Nachweis 

Insbesondere bei Vereinen mit vielen Mitgliedern und rela-

tiv geringen Mitgliedsbeiträgen stellt auch die Austellung 

maschineller Zuwendungsbestätigungen so hohe Anfor-

derungen an die Vereine, dass das Verfahren nicht ange-

wendet wird.

Eine Alternative bietet der Gesetzgeber mit § 50 Absatz 2 

EStDV. Dort ist geregelt, wann ein Bareinzahlungsbeleg 

oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts als 

Nachweis genügt (siehe nebenstehende Infobox auf S. 9).

Diese auf einen Maximalbetrag von 200 € beschränkte Vor-

schrift ist relativ unproblematisch anwendbar für den Fall, 

dass dem Spender ein Überweisungsträger vorliegt. Das 

kann z. B. durch Verwendung der bei Kreditinstituten aus-

liegenden Vordrucke oder aufgrund einer Spendenbrief

Amtl. Vordruck Die Zuwendungsbestätigungen 

müssen dem amtlich vorgeschrie-

benen Vordruck entsprechen …

Anzeige-Angabe … und die Angabe über die Anzeige 

an das Finanzamt enthalten.

Unterschrift Eine rechtsverbindliche Unter-

schrift wird beim Druckvorgang 

als Faksimile eingeblendet oder es 

wird beim Druckvorgang eine sol-

che Unterschrift in eingescannter 

Form verwendet.

Sicherheit Das Verfahren muss gegen unbe-

fugte Eingriffe gesichert sein.

Buchung Das Buchen der Zahlungen in der 

Finanzbuchhaltung und das Erstel-

len der Zuwendungsbestätigungen 

sind miteinander zu verbinden.

Prüfbarkeit Aufbau und Ablauf des bei der 

Zuwendungsbestätigung ange-

wandten maschinellen Verfahrens 

sind für die Finanzbehörden inner-

halb angemessener Zeit prüfbar 

(analog § 145 AO); dies setzt eine 

Dokumentation voraus, die den 

Anforderungen der Grundsätze 

ordnungsmäßiger DV-gestützter 

Buchführungssysteme genügt.

Tab. 1: Voraussetzungen der Zuwendungsbestätigung ohne eigen­
händige Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person
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aktion geschehen sein. Die Überweisungsträger enthal-

ten dann regelmäßig Angaben zur Freistellung des Vereins 

sowie den vom Gesetz geforderten Aufdruck „Spende“.

4. Vereinfachter Nachweis  
für Mitgliedsbeiträge

Grundsätzlich gilt dasselbe auch für das Mitglied, welches 

zur Anerkennung seines Mitgliedsbeitrags seinem Finanz-

amt zwei Unterlagen vorlegen muss, nämlich seinen Bank-

kontoauszug bzw. Überweisungsträger und einen vom Ver-

ein gedruckten Beleg mit 

	 den Angaben über die Freistellung (Vereinsname, 

Finanzamt, Steuernummer, Freistellungsbescheidda-

tum, Freistellungsgrund) und

	 mit der Angabe „Mitgliedsbeitrag“. 

Für diese gedruckten Belege gibt es ansonsten keine 

Formvorschriften. Eine Individualisierung durch Angaben 

zum Mitglied wird vom Gesetz nicht gefordert, da es sich 

nicht um eine Zuwendungsbescheinigung handelt. Frag-

lich ist jedoch, wie das Mitglied an diese beiden Unterla-

gen kommt. 

  Hinweis:    Nicht zulässig ist der gleichzeitige Einzug 

von Mitgliedsbeiträgen und Beträgen, für die der Verein 

eine Gegenleistung erbringt. So sollten etwa Aufnahmege-

bühren oder ähnliche Entgelte immer getrennt überwiesen 

bzw. eingezogen werden. 

  Empfehlung:     Sollte der Mitgliedsbeitrag für alle Mit-

glieder identisch sein, so empfiehlt es sich, diesen Beitrag 

in € gleich mit auf dem gedruckten Beleg anzugeben.

5. Fazit

Neben der Erteilung von individuellen Zuwendungsbe-

stätigungen gibt es die Möglichkeit, vereinfachte Verfah-

ren in Anspruch zu nehmen. Der Vorstand sollte sich mit 

der Anwendbarkeit im Einzelfall zu Beginn des Jahres 

beschäftigen.

BILANZIERUNG

E-Bilanz bei NPO 

Vorerst kein dringender Handlungsbedarf 

Die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung 

von Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 

(E-Bilanz) stellt nicht nur privatwirtschaftliche Unter­

nehmen vor neue Herausforderungen. Auch Non-Pro­

fit-Organisationen (NPO) sind von dieser Novellierung 

betroffen, wenngleich (vorerst) in einem geringeren 

Umfang.

1. Grundsätze

Die Finanzverwaltung hat mit der Veröffentlichung des 

endgültigen Anwendungsschreibens zur E-Bilanz vom 

28.9.2011 nicht nur allgemeine Aspekte thematisiert, son-

dern auch Besonderheiten für NPO geregelt. Der Verwal-

tungsauffassung folgend findet die Pflicht zur Übermittlung 

einer E-Bilanz für unbeschränkt körperschaftsteuerpflich-

tige Körperschaften, die persönlich von der Körperschaft-

steuer befreit sind, keine Anwendung. Sollte sich die 

Steuerbefreiung allerdings nur auf Teile der Einkünfte der 

Körperschaft beschränken und ist die Körperschaft zur 

Aufstellung einer Bilanz und GuV verpflichtet, ist dieser 

Datensatz in Form einer E-Bilanz zu übermitteln.

Infobox 2: Regelungen nach § 50 Abs. 2 EStDV

Als Nachweis genügt der Bareinzahlungsbeleg oder 

die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts,

	  wenn die Zuwendung 200 € nicht übersteigt und

	 der Empfänger eine Körperschaft, Personenvereini-

gung oder Vermögensmasse im Sinne des  

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ist, 

	 wenn der steuerbegünstigte Zweck, für den die 

Zuwendung verwendet wird, und die Angaben über 

die Freistellung des Empfängers von der Körper-

schaftsteuer auf einem von ihm hergestellten Beleg 

aufgedruckt sind und 

	 darauf angegeben ist, ob es sich bei der Zuwen-

dung um eine Spende oder einen Mitgliedsbeitrag 

handelt.
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2. Nichtbeanstandungsregelung

In diesen Fällen ist ferner die spezielle Nichtbeanstan-

dungsregelung hinsichtlich der erstmaligen Übermittlung 

einschlägig. Nach Tz. 7 des Anwendungsschreibens bean-

standet die Finanzverwaltung es nicht, wenn eine E-Bilanz 

erstmals für Wirtschaftjahre übermittelt wird, die nach 

dem 31.12.2014 beginnen. Konkret bedeutet dies, dass 

bei kalendergleichem Wirtschaftsjahr eine E-Bilanz erst-

mals für das Wirtschaftsjahr 2015 im Kalenderjahr 2016 

zu übermitteln ist.

3. Rechtzeitige Vorbereitung 

Letztendlich ergibt sich durch die umfangreiche Über-

gangsregelung (Erstanwendung für Wirtschaftsjahr 2015) 

kurzfristig zwar noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf 

für NPO in Form konkreter Eingriffe in das Rechnungswe-

sen. Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen hat es sich 

aber bewährt, die Übergangsregeln zur langfristigen Vor-

bereitung auf die E-Bilanz zu nutzen. Das ist für NPO nicht 

anders zu sehen. 

  Empfehlung:    Trotz der weitreichenden Übergangs-

regelung empfehlen wir, insofern bereits im Kalenderjahr 

2012 mit Ihrem PKF Ansprechpartner in Kontakt zu tre-

ten, um einen erste Einschätzung über die grundsätz-

liche Notwendigkeit einer E-Bilanz sowie den eventuellen 

Anpassungsbedarf im Rechnungswesen zu erhalten. Wir 

beobachten die Entwicklung für Sie weiter und werden 

Sie darüber informieren.

KURZ NOTIERT

Erleichterung des Kapitalertragsteuerverfah­
rens für unselbständige Stiftungen

Durch das Steuervereinfachungsgesetz vom 1.11.2011 

wird das Kapitalertragsteuerverfahren bei unselbstän­

digen Stiftungen erleichtert. 

Bislang konnten Einnahmen aus Kapitalvermögen auf 

einem Konto oder Depot, das nicht unter dem Namen der 

gemeinnützigen unselbständigen Stiftung verwahrt wurde, 

sondern unter dem des Rechtsträgers, nicht von einem 

Freistellungsbescheid oder einer Nichtveranlagungs

bescheinigung erfasst werden. Dies bedeutete einen ver-

mehrten Verwaltungsaufwand und Liquiditätsnachteil im 

Vergleich zu rechtlich selbständigen Stiftungen. 

Zur Vermeidung dieser Nachteile kann das Kreditinstitut 

zukünftig unmittelbar eine Entlastung vornehmen, wenn 

das Konto oder Depot durch einen Zusatz zur Bezeich-

nung eindeutig vom übrigen Vermögen des Rechtsträgers 

unterschieden und der unselbständigen Stiftung zugeord-

net werden kann (§ 44a Abs. 6 Satz 3 EStG). Die Ände-

rung ist auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 

31.12.2011 zufließen.

Des Weiteren wird in § 50 EStDV ein vereinfachter Nach-

weis von Spenden in Katastrophenfällen geregelt. Danach 

können Zuwendungen als Sonderausgabe steuerlich 

geltend gemacht werden, wenn diese schon vor Ein-

richtung eines Sonderkontos an den Zuwendungsemp-

fänger gehen oder von einem nicht begünstigten Spen-

densammler an den endgültigen Zuwendungsempfänger 

weitergeleitet werden. 

  Hinweis:    Diese Regelung ist schon ab dem Veranla-

gungszeitraum 2011 anzuwenden.

Umsatzsteuerbefreiung für  
Golf-Einzelunterricht

Der BFH hat entschieden, dass das EU-Recht auch die 

Erteilung von Golf-Einzelunterricht umsatzsteuerfrei 

ermöglicht. 

Mit seiner Entscheidung vom 2.3.2011 (Az.: XI R 21/09) 

setzt der BFH seine Linie im Hinblick auf die umsatzsteu-

erliche Behandlung des Golfsports konsequent fort. Im 

Urteilsfall hatte der Golfclub über angestellte Golflehrer 

Golfunterricht erteilt. Das Finanzamt wollte diese Einnah-

men der Umsatzsteuer unterwerfen.

Dem ist der BFH entgegen getreten. Er vertrat dazu die 

Auffassung, dass Art. 13 Teil A Abs. 1 der EU-Mehrwert-

steuersystem-RL 1977 in Deutschland nicht ausreichend 

in nationales Recht umgesetzt worden ist. Dies gelte ins-

besondere für Dienstleistungen, die im engen Zusammen-

hang mit Sport und Körperertüchtigung stehen, soweit 
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diese Leistungen von Einrichtungen erbracht werden, die 

ohne Gewinnstreben tätig sind. 

Hier sei die Umsatzsteuerbefreiung des § 4 Nr. 22 UStG 

nicht ausreichend. Deshalb könne sich der Golfclub unmit-

telbar auf europäisches Gemeinschaftsrecht berufen und 

den Golfunterricht umsatzsteuerfrei erbringen. 

  Hinweis:    Das Urteil bezieht sich nicht auf freiberuflich 

tätige Golflehrer, die ihre Golfstunden selbst abrechnen, da 

es sich bei diesen nicht um Einrichtungen ohne Gewinn-

streben handelt. Wenn von der Steuerbefreiung Gebrauch 

gemacht werden soll, hat dies unmittelbar Auswirkungen 

auch auf die Höhe der abzugsfähigen Vorsteuer. 

Vereinfachungsregeln zur umsatzsteuer­
lichen Mindestbemessungsgrundlage bei 
Vereinen

Die Finanzverwaltung hat das pauschalisierte Sonder­

leistungsentgelt zur umsatzsteuerlichen Mindest­

bemessungsgrundlage bestimmt; zudem wurde all­

gemein klargestellt, wann von einer offensichtlichen 

Unterdeckung der Kosten auszugehen ist, die die 

Ermittlung der Mindestbemessungsgrundage not­

wendig werden lässt.

Soweit Vereine Leistungen gegen Entgelt erbringen, sind 

sie (umsatzsteuerliche) Unternehmer und die erbrachten 

Leistungen unterfallen der Umsatzbesteuerung. Insofern 

ist grundsätzlich zwischen Mitgliedsbeiträgen und Son-

derentgelten zu unterscheiden. Soweit echte Mitglieder-

beiträge zur Erfüllung des satzungsgemäßen Gemein-

schaftszwecks erhoben werden, liegt häufig noch kein 

Leistungsaustausch vor. Das ist hingegen der Fall, wenn 

Leistungen erbracht werden, die den Sonderbelangen ein-

zelner Mitglieder dienen und soweit hierfür Beiträge erho-

ben werden.

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für den 

Leistungsaustausch ist grundsätzlich das gezahlte Ent-

gelt. Zur Vermeidung von Missbräuchen findet jedoch die 

Mindestbemessungsgrundlage Anwendung, wenn diese 

höher ist. Diese bemisst sich nach den mit Vorsteuern 

belasteten Ausgaben des leistenden Vereins.

Das bedeutet, dass die Vereine regelmäßig kalkulieren 

müssen, ob die erhobenen Gebühren ausreichend sind zur 

Deckung der Kosten. Zur Vermeidung eines solchen Auf-

wands gewährt die Finanzverwaltung aus Vereinfachungs-

gründen eine Erleichterung für Zweckbetriebe gemeinnüt-

ziger Vereine; die Mindestbemessungsgrundlage muss 

erst dann ermittelt und ggf. als Bemessungsgrundlage 

herangezogen werden, wenn die Entgelte offensichtlich 

nicht kostendeckend sind.

In einer Verfügung der OFD Karlsruhe vom 28.5.2011 

(DStR 2011 S. 2004) hat die Finanzverwaltung zur Anwen-

dung der Mindestbemessungsgrundlage nunmehr klarge-

stellt, dass eine offensichtliche Kostenunterdeckung (erst) 

dann vorliegt, wenn die Sonderleistungsentgelte nicht 

mindestens 50 % der Aufwendungen des Vereins betra-

gen. Mit Wirkung für alle Vereine (auch nicht-gemeinnüt-

zige) hat die OFD zudem bestimmt: Soweit ein Teil der 

Mitgliederbeiträge als pauschalisiertes Sonderleistungs-

entgelt behandelt wird, gilt dieser Betrag als Mindest

bemessungsgrundlage.

Leistungen im Rahmen des betreuten 
Wohnens durch einen gemeinnützigen  
Verein umsatzsteuerfrei

Leistungen im Rahmen des betreuten Wohnens, die 

ein gemeinnütziger Altenhilfe-Verein erbringt, sind 

unter bestimmten Voraussetzungen nach neuer BFH-

Rechtsprechung umsatzsteuerfrei. 

Im Urteilsfall war der gemeinnützige Verein von dem Ver-

mieter der Seniorenwohnungen mit der Erbringung von 

	 sog. Basisleistungen (wie z. B. Sozial- und Gesund-

heitsbetreuung von Bewohnern, Vermittlung von Mahl-

zeitendienst) und von

	 ambulanten Hilfeleistungen sowie 

	 der Organisation von Veranstaltungen 

beauftragt worden. Die von dem Vermieter vereinnahmten 

Betreuungsentgelte wurden an den gemeinnützigen Verein 

weitergeleitet. Der BFH sieht das erbrachte Leistungsbün-

del in seinem Urteil vom 8.6.2011 (Az.: XI R 22/09) unter 
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die Betreuungsleistung tatsächlich gegenüber den hilfs-

bedürftigen Personen erbracht wurde. Nicht erforderlich 

waren einzelne schuldrechtliche Beziehungen zwischen 

den betreuten Personen und dem leistenden Verein. Die 

Anerkennung des Vereins als gemeinnützig ist – so der 

BFH – dadurch gegeben, dass Kosten für die Leistung 

der Altenhilfe durch Krankenkassen oder andere Einrich-

tungen der sozialen Sicherheit übernommen wurden. Aus-

reichend sei insoweit, dass die Kosten als übernehmbar 

eingestuft werden – und nicht, ob sie im konkreten Fall tat-

sächlich übernommen werden.

  Hinweis:    Da der gemeinnützige Verein sich unmittel-

bar auf die unionsrechtliche Regelung der Richtlinie beru-

fen konnte, ließ der BFH in seinem Urteil offen, ob sich die 

Steuerfreiheit der Betreuungsumsätze auch aus dem nati-

onalen Umsatzsteuerrecht ergeben würde.

Bezug auf Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 

77/388/EG als steuerfrei an. 

Entscheidend war hierfür, dass zwei Voraussetzungen 

erfüllt waren: Zum einen handelte es sich um Leistungen, 

die eng mit der Fürsorge oder der sozialen Sicherheit ver-

bunden sind; zum anderen wurden diese Leistungen von 

einer Einrichtung erbracht, die in dem betreffenden Mit-

gliedstaat als Einrichtung mit einem wesentlichen sozialen 

Charakter anerkannt ist. 

Die enge Verbundenheit mit der Fürsorge und der sozi-

alen Sicherheit wurde durch Leistungen begründet, die 

unter die Altenhilfe fielen und gegenüber hilfsbedürftigen 

Personen erbracht wurden. Als unerheblich sah es der 

BFH an, dass der Verein den Vertrag nur mit dem Vermie-

ter geschlossen hatte. Entscheidend war vielmehr, dass 
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